
 

Beschluss des Landrats vom 01.12.2022 

Nr.  1854 

7. Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes und Umsetzung des Gegenvorschlags 
zur nichtformulierten Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen 
Einkommen» 

 2022/386; Protokoll: gs 

− Zweite Lesung Mietzinsbeitragsgesetz 

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Gesetzesänderung 

://: Mit 77:0 Stimmen wird das Gesetz beschlossen. Das 4/5-Mehr ist erreicht, womit das Ge-
setz dem fakultativen Referendum unterliegt. 

− Detailberatung Landratsbeschluss gemäss Kommission 

Keine Wortmeldungen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Landratsbeschluss 

://: Mit 80:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss  
betreffend Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes und Umsetzung des Gegenvor-
schlags zur nichtformulierten Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen 
Einkommen» 
 
vom 1. Dezember 2022 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  
 
1. Das Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (Mietzinsbeitragsgesetz, MBG) wird 

gemäss Beilage beschlossen.  
2. Ziffer 1 untersteht der Volksabstimmung gemäss § 30 Abs. 1 Bst. b sowie § 31 Abs. 1 Bst. c 

der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984.  
3. Das Postulat 2020/579: Ergänzungsleistung für betreutes Wohnen wird abgeschrieben.  
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